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(54) Elektrischer Steckverbinder

(57) Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder mit
einem Schneidklemmkontaktträger (10), in welchem
Schneidklemmkontakte (18) aufgenommen sind, und
einem Steckkontaktträger (24), in welchem Steckkon-
takte (20; 60) aufgenommen sind. Der Steckverbinder
hat darüber hinaus ein Gehäuse (34), das den Schneid-
klemmkontaktträger (10) mit dem Steckkontaktträger

(24) verbindet, wobei der Schneidklemmkontaktträger
mit einem Gewinde (15) für eine Überwurfmutter (42)
und der Steckkontaktträger mit einem Anschlußab-
schnitt (27, 28, 30; 64) für einen komplementären
Steckverbinder versehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Steckverbinder,
mit dem eine schnelle Montage von elektrischen Verbin-
dungen erzielt werden kann.
[0002] Aus der deutschen Patentschrift 42 03 455
ist ein elektrischer Steckverbinder in Schnellanschluß-
technik bekannt, bei dem Schneidklemmenkontakte
vorgesehen sind, in die die anzuschließenden Leiter
eingepreßt werden können. Zu diesem Zweck werden
die entsprechenden Enden der Leiter in einem Druckteil
über eine kurze Strecke schräg zu einer Einschubrich-
tung des Druckteils geführt. Wenn das Druckteil mit den
darin angeordneten Leitern auf die Schneidklemmkon-
takte aufgedrückt wird, werden die Leiter automatisch
von den entsprechenden Schneidklemmen kontaktiert,
ohne daß ein zusätzlicher Montageschritt oder ein
zusätzliches Montagewerkzeug erforderlich ist.
[0003] Weiterhin ist bekannt, die Leiter eines anzu-
schließenden Kabels einzeln mit Steckkontakten zu ver-
sehen, um eine elektrische Verbindung zu erzielen.
Nachteilig hierbei ist jedoch der hohe Zeit- und Kosten-
aufwand zur Montage der Steckkontakte am Kabel. Fer-
ner ist Spezialwerkzeug erforderlich.
[0004] Somit liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, eine schnell montierbare Steckverbindung zu
entwickeln, die als Buchsen- oder Stiftstecker einsetz-
bar ist.
[0005] Zu diesem Zweck ist gemäß der Erfindung
ein Steckverbinder vorgesehen, der einen Schneid-
klemmkontaktträger aufweist, in welchem Schneid-
klemmkontakte aufgenommen sind, einen
Steckkontaktträger, in welchem Steckkontakte aufge-
nommen sind, und ein Gehäuse, das den Schneid-
klemmkontaktträger mit dem Steckkontaktträger
verbindet, wobei der Schneidklemmkontaktträger mit
einem Gewinde für eine Überwurfmutter und der Steck-
kontaktträger mit einem Anschlußabschnitt für einen
komplementären Steckverbinder versehen ist. Ein sol-
cher Steckverbinder eignet sich insbesondere für die
Befestigungstechnik mit Gewinden M8 und M12 und
kann entsprechend der DIN EN 60947-5-2 als Buchsen-
oder Stiftstecker verwendet werden. Aufgrund seiner
kompakten Gestaltung eignet sich der erfindungsge-
mäße Steckverbinder insbesondere zur Umstellung von
PG-Gewinden auf metrische Gewinde. Durch die Ver-
wendung von Schneidklemmkontakten läßt sich eine
besonders schnelle Montage des anzuschließenden
Kabels am Steckverbinder bzw. eine Demontage errei-
chen. Für diese Montage bzw. Demontage ist abgese-
hen von einer Zange bzw. einem Messer zum
Abschneiden des Kabels auf die richtige Länge und
zum Entfernen eines Teils der Kabelummantelung kein
spezielles Werkzeug erforderlich. In dem Schneid-
klemmkontaktträger und dem Steckkontaktträger kön-
nen die Steckkontakte mit einer hohen Packungsdichte
angeordnet werden, so daß besonders geringe Abmes-
sungen des Steckverbinders erzielbar sind.

[0006] Die Erfindung wird nachfolgend unter
Bezugnahme auf eine bevorzugte Ausführungsform
beschrieben, die in den Zeichnungen dargestellt ist. In
diesen zeigen:

- Figur 1 in einer perspektivischen Ansicht einen
Steckverbinder mit Buchsenkontakten;

- Figur 2 in einer perspektivischen Explosionsansicht
den Steckverbinder von Figur 1; und

- Figur 3 in einer perspektivischen Ansicht einen
Steckverbinder mit Stiftkontakten.

[0007] In den Figuren 1 und 2 ist ein erfindungsge-
mäßer Steckverbinder gezeigt, bei dem die Steckkon-
takte als Buchsenkontakte ausgebildet sind.
[0008] Der Steckverbinder enthält einen zylindri-
schen Schneidklemmkontaktträger 10, der aus einem
Boden 12 und einer sich ausgehend von diesem
erstreckenden Hülse 14 besteht. In dem Boden 12 sind
Aufnahmeöffnungen 16 für Schneidklemmkontakte 18
ausgebildet. Diese können in axialer Richtung in die
Aufnahmeöffnungen 16 eingeschoben werden, wobei
sie dort einrasten. Auf der Außenwandung der Hülse 14
ist ein Gewinde 15 ausgebildet, mit dem eine später
beschriebene Überwurfmutter zusammenwirken kann.
[0009] An dem Boden 12 sind außerdem Polarisie-
rungsstifte 19 vorgesehen, die mit einem später
beschriebenen Steckkontaktträger zusammenwirken.
[0010] Mit jedem Schneidklemmkontakt 18 ist ein
Steckkontakt 20 verbunden, der hier als Buchsenkon-
takt ausgebildet ist. Jeder Buchsenkontakt 20 ist in
einer Aufnahmeöffnung 22 in einem Steckkontaktträger
24 aufgenommen. Jeder Buchsenkontakt 20 ist mit
einem Wulst 26 versehen, mittels dem er in der Aufnah-
meöffnung 22 einrastet, wenn er dort eingeschoben
wird.
[0011] Der Steckkontaktträger 24 ist mit einem
Anlagebund 27 für eine Überwurfmutter 28 versehen.
Der Anlagebund 27, die Überwurfmutter 28 sowie der
von der Überwurfmutter 28 umgebene Steckbereich 30
des Steckkontaktträgers 24 bilden einen Anschlußab-
schnitt für einen komplementären Steckverbinder. In der
Außenwandung des Steckabschnitts 30 ist eine Nut 32
mit etwa halbkreisförmigem Querschnitt ausgebildet,
die zur Positionierung der Buchsenkontakte relativ zu
einem komplementären Steckverbinder dient.
[0012] Der Steckverbinder wird in der folgenden
Weise montiert: Zunächst wird die Überwurfmutter 28
auf den Steckkontaktträger 24 aufgeschoben, bis sie an
dem Anlagebund 27 anliegt. Dann werden die miteinan-
der verbundenen Schneidklemmkontakte 18 und Buch-
senkontakte 20 in den Schneidklemmkontaktträger 10
und den Steckkontaktträger 24 eingeschoben, bis sie
dort einrasten. Aufgrund der Polarisierungsstifte 19 ist
dabei die korrekte Positionerung und Polarisierung des
Steckkontaktträgers 24 relativ zum Schneidklemmkon-
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taktträger 10 gewährleistet.

[0013] Anschließend wird die vorgefertigte Einheit
aus Schneidklemmkontaktträger 10, Schneidklemm-
kontakten 18, Buchsenkontakten 20 und Steckkontakt-
träger 24 mit Kunststoff umspritzt, so daß ein Gehäuse
34 gebildet wird, das die Teile zu einer mechanisch fest
miteinander verbundenen Einheit zusammenfaßt. Das
Gehäuse 34 hat eine im wesentlichen zylindrische
Gestalt und ist auf einem Teil seiner Außenfläche mit
einem Rändel 36 versehen, so daß es bei der nachfol-
genden Montage eines Kabels am Steckverbinder bes-
ser greifbar ist.
[0014] An den beschriebenen Steckverbinder kann
ein Kabel 38 so angeschlossen werden, daß dessen
Adern 40 mit den entsprechenden Schneidklemmkon-
takten 18 elektrisch leitend verbunden sind. Zu diesem
Zweck wird ein Schnellanschlußsystem verwendet, wie
es aus der deutschen Patentschrift 42 03 455 bekannt
ist.
[0015] Zur Montage des Kabels wird zunächst ein
Teil der Außenummantelung des Kabels entfernt, so
daß die einzelnen Adern 38 zugänglich sind. Dann wer-
den auf das Kabel eine gerändelte Überwurfmutter 42
sowie ein Dichteinsatz 44 aufgeschoben. Die einzelnen
Adern 40 werden anschließend in entsprechende Füh-
rungsbohrungen eines Druckteils 46 eingeschoben.
Dabei wird jede Ader zunächst in axialer Richtung,
daran anschließend über eine gewisse Strecke schräg
und schließlich wieder in axialer Richtung geführt, bis
sie auf der Stirnseite des Druckteils 46 heraustreten.
Das Druckteil 46 ist auf seiner Außenseite mit Polarisie-
rungsgestaltungen 48 versehen, die zusammen mit
komplementären Polarisierungsgestaltungen im Inne-
ren der Hülse 14 dafür sorgen, daß die einzelnen Adern
des Kabels mit dem korrekten Schneidklemmkontakt
verbunden werden.
[0016] Das Kabel 38 wird mit dem Steckverbinder
verbunden, indem das Druckteil 48 in die Hülse 14 ein-
gesetzt und durch Aufschrauben der Überwurfmutter 42
auf das Gewinde 15 auf der Hülse 14 vollständig in die
Hülse eingedrückt wird. Dabei durchtrennen die
Schneidklemmkontakte die Ummantelung der Adern in
den schräg geführten Bereichen, so daß ohne weitere
Montageschritte und ohne spezielles Werkzeug die
Kontaktierung der Adern gewährleistet ist. Die zum Ein-
pressen des Druckteils 46 in die Hülse 14 erforderlichen
Kräfte können in einfacher Weise per Hand aufgebracht
werden, da die Rändelung 36 auf dem Gehäuse 34
sowie die Rändelung auf der Überwurfmutter 42 eine
gute Handhabbarkeit gewährleisten.
[0017] In Figur 3 ist ein Steckverbinder gezeigt, der
zu dem in den Figuren 1 und 2 gezeigten Steckverbin-
der komplementär ist, also anstelle der Buchsenkon-
takte 20 mit Steckkontakten 60 versehen ist. Vom
grundsätzlichen Aufbau her unterscheidet sich der in
Figur 3 gezeigte Steckverbinder nicht von dem in den
Figuren 1 und 2 gezeigten Steckverbinder. Der einzige
Unterschied besteht darin, daß der Anschlußabschnitt

64 des mit den Steckkontakten 60 versehenen Steck-
verbinders als Hülse 62 ausgebildet ist, die mit einem
Außengewinde 65 versehen ist. Auf dieses Außenge-
winde kann die Überwurfmutter 28 des in den Figuren 1
und 2 gezeigten Steckverbinders aufgeschraubt wer-
den, um die beiden Steckverbinder fest miteinander zu
verbinden. Auf der Innenwandung der Hülse 62 ist ein
Wulst 66 vorgesehen, der im Querschnitt annähernd
halbkreisförmig ist. Dieser Wulst dient zusammen mit
der Nut 32 im Steckkontaktträger 24 dazu, die korrekte
Polarisierung zwischen den Buchsenkontakten 20 und
den Steckkontakten 60 zu gewährleisten.

Patentansprüche

1. Steckverbinder mit einem Schneidklemmkontakt-
träger (10), in welchem Schneidklemmkontakte
(18) aufgenommen sind, einem Steckkontaktträger
(24), in welchem Steckkontakte (20; 60) aufgenom-
men sind, und einem Gehäuse (34), das den
Schneidklemmkontaktträger (10) mit dem Steck-
kontaktträger (24) verbindet, wobei der Schneid-
klemmkontakuräger mit einem Gewinde (15) für
eine Überwurfmutter (42) und der Steckkontaktträ-
ger mit einem Anschlußabschnitt (27, 28, 30; 64)
für einen komplementären Steckverbinder verse-
hen ist.

2. Steckverbinder nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Schneidklemmkontakte (18) in
dem Schneidklemmkontaktträger (10) eingerastet
sind.

3. Steckverbinder nach einem der Ansprüche 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Steckkontakte
(60) in dem Steckkontaktträger (24) eingerastet
sind.

4. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der
Schneidklemmkontaktträger (10) mit Polarisie-
rungsstiften (19) versehen ist, die in entsprechende
Bohrungen am Steckkontaktträger (24) eingreifen
und dessen korrekte Polarisierung relativ zum
Schneidklemmkontaktträger gewährleisten.

5. Steckverbinder nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß sowohl im Bereich des Anschlußab-
schnittes als auch im Bereich der Steckkontakte
Mittel (32, 66) zum Gewährleisten einer korrekten
Polarisierung vorgesehen sind.

6. Steckverbinder nach einem vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die
Steckkontakte als Buchsenkontakte (20) ausgebil-
det sind und der Anschlußabschnitt des Gehäuses
mit einer Überwurfmutter (28) versehen ist.
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7. Steckverbinder nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, daß die Steckkontakte
als Stiftkontakte (60) ausgebildet sind und der
Anschlußabschnitt (64) des Gehäuses mit einem
Gewinde (65) für eine Überwurfmutter versehen ist.

8. Steckverbinder nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das
Gehäuse (34) den Schneidklemmkontaktträger und
den Steckkontaktträger unlösbar miteinander ver-
bindet.
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